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 Veröffentlicht am 10.10.2005

Index

10/07 Verwaltungsgerichtshof

58/02 Energierecht

Norm

MinroG 1999 §118 idF 2003/I/083;

MinroG 1999 §119 idF 2003/I/083;

VwGG §30 Abs2;

Rechtssatz

Nichtstattgebung - Bewilligung einer Bergbaustraße nach dem MinroG - Die beschwerdeführenden Nachbarn sind dem

geforderten Konkretisierungsgebot nicht ausreichend nachgekommen. So werden insbesondere die behauptete

Gesundheitsgefährdung und Eigentumsverletzung nicht näher konkretisiert, vielmehr steht einer solchen Annahme

das Vorbringen der Beschwerdeführer entgegen, es sei an einen Beginn der Bautätigkeit ohnehin nicht zu denken, da

es noch zu keiner Einigung mit dem Grundeigentümer Land Steiermark gekommen sei.

Schlagworte

Besondere Rechtsgebiete Diverses Darlegung der Gründe für die Gewährung der aufschiebenden Wirkung

Begründungspflicht Interessenabwägung

European Case Law Identifier (ECLI)
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Im RIS seit

05.01.2006
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